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Veranstaltererklärung 
  

Hinsichtlich der von mir beantragten Veranstaltung erkläre ich Folgendes:  
 
1. Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 Bundesfern-
straßengesetz (FStrG) bzw. Art. 18 BayStrWG darstellt und ich als Erlaubnisnehmer alle  
Kosten zu ersetzen habe, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entste-
hen.  
2. Mir ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keiner-
lei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung  
uneingeschränkt benutzt werden können. Den Träger der Straßenbaulast trifft im Rahmen  
der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.  
3. Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass der Veranstaltung Aufwendungen für besonde-
re Maßnahmen verlangen können, verpflichte ich mich diese zu erstatten.  
4. Über den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 StraßenverkehrsOrd-
nung (StVO) für Veranstaltungen vorgeschriebenen Umfang von Haftpflichtversicherungen so-
wie ggf. notwendigen Unfallversicherungsschutz bin ich informiert. Eine Bestätigung  
zu dem von der Erlaubnisbehörde verlangten Versicherung 
sschutz stelle ich zu Verfügung  
bzw. habe ich bereits zur Verfügung gestellt. Mir ist bekannt, dass ohne eine solche Bestäti-
gung die Erlaubnis nicht erteilt werden kann. 
 

Anlage zur Veranstaltererklärung  
 

Auszug aus dem Bundesfernstraßengesetz  
 
§ 8 Sondernutzungen 
1) Die Benutzung der Bundesfernstraßen über den Gemeingebrauch hinaus ist Sondernutzung. 
Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Ge-
meinde. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf  
sie die Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. Die Gemeinde kann 
durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in den Ortsdurchfahrten von der Erlaubnis befreien 
und die Ausübung regeln. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die 
Satzung der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde. Eine Erlaubnis soll nicht er-
teilt werden, wenn behinderte Menschen durch die Sondernutzung in der Ausübung des Ge-
meingebrauchs erheblich beeinträchtigt würden.  
 
(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. Sie kann mit Bedingungen und 
Auflagen verbunden werden. Soweit  
die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine widerruflich erteilte Erlaubnis zu 
widerrufen, wenn die Straßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaus oder der Sicher-
heit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt.  
 
(2a) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den Anfor-
derungen der Sicherheit und Ordnung  
sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen. Arbeiten an der Straße bedürfen der Zu-
stimmung der Straßenbaubehörde.  
Der Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der für die Erlaubnis zuständigen Behörde die Anlagen 
auf seine Kosten zu ändern und alle  
Kosten zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen. 
Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast angemessene Vorschüsse und Sicherheiten ver-
langen.  
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(3) Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben werden. Sie stehen in 
Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im  
Übrigen dem Träger der Straßenbaulast zu. Die Landesregierungen werden ermächtigt, Gebüh-
renordnungen zu erlassen. Die  
Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung weiter übertragen werden. Die Gemeinden kön-
nen die Gebühren durch Satzung  
regeln, soweit ihnen die Sondernutzungsgebühren zustehen. Bei Bemessung der Gebühren 
sind Art und Ausmaß der Einwirkung  
auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des Gebühren-
schuldners zu berücksichtigen.  
 
(4) (weggefallen)  
 
(4a) (weggefallen)  
 
(5) (weggefallen)  
 
(6) Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis für eine übermäßige 
Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, so bedarf es keiner Erlaub-
nis nach Absatz 1. Vor ihrer Entscheidung hat die hierfür zuständige Behörde die sonst für die 
Sondernutzungserlaubnis zuständige Behörde zu hören. Die von dieser geforderten Bedingun-
gen, Auflagen und Sondernutzungsgebühren sind dem Antragsteller in der Erlaubnis oder Aus-
nahmegenehmigung aufzuerlegen.  
 
(7) (weggefallen)  
 
(7a) Wird eine Bundesfernstraße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt oder kommt der Er-
laubnisnehmer seinen Verpflichtungen  
nicht nach, so kann die für die Erteilung der Erlaubnis zuständige Behörde die erforderlichen 
Maßnahmen zur Beendigung der  
Benutzung oder zur Erfüllung der Auflagen anordnen. Sind solche Anordnungen nicht oder nur 
unter unverhältnismäßigem Aufwand  
möglich oder nicht erfolgversprechend, so kann sie den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des 
Pflichtigen beseitigen oder beseitigen lassen.  
 
(8) Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Straßenbaulast keinen Ersatzanspruch bei 
Widerruf oder bei Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße.  
 
(9) Unwiderrufliche Nutzungsrechte, die von früher her bestehen, können zur Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs durch Enteignung aufgehoben werden. § 19 gilt entsprechend.  
 
(10) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der Bundesfernstraßen richtet 
sich nach bürgerlichem Recht,  
wenn sie den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei eine Beeinträchtigung von nur kurzer 
Dauer für Zwecke der öffentlichen  
Versorgung außer Betracht bleibt. 
 
Auszug aus dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz  
 
Art. 16 Verunreinigung  
Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die Verunreinigung ohne Auf-
forderung unverzüglich zu beseitgen;  
andernfalls kann der Träger der Straßenbaulast die Verunreinigung auf Kosten des Verursa-
chers beseitigen.  
Art. 18 Sondernutzung nach öffentlichem Recht  
(1) Die Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) bedarf der 
Erlaubnis der Straßenbaubehörde,  
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in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde, wenn durch die Benutzung der Gemeinge-
brauch beeinträchtigt werden kann.  
Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die Erlaubnis nur mit Zustim-
mung der Straßenbaubehörde  
erteilen.  
 
(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder auf Widerruf erteilt werden.  
Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, hat  
sie eine widerruflich erteilte Erlaubnis zu widerrufen, wenn die Straßenbaubehörde dies aus 
Gründen des Straßenbaus oder der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt. 
 
(2a) Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben werden. 
Sie stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden,  
im übrigen dem Träger der Straßenbaulast zu. Das Staatsministerium des Innern regelt die Er-
hebung und Höhe der Sondernutzungsgebühren durch Rechtsverordnung, soweit sie dem Frei-
staat Bayern als Träger der Straßenbaulast zustehen. Die Landkreise und Gemeinden können 
dies durch Satzung regeln, soweit ihnen die Sondernutzungsgebühren zustehen. Für die Be-
messung der Sondernutzungsgebühren sind Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße 
und den Gemeingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des Gebührenschuldners zu be-
rücksichtigen.  
 
(3) Der Erlaubnisnehmer hat dem Träger der Straßenbaulast alle Kosten zu ersetzen, die die-
sem durch die Sondernutzung zusätzlich entstehen. Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast 
angemessene Vorschüsse und Sicherheiten verlangen. 
 
(4) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die Sondernutzungsanlagen nach den bestehenden 
gesetzlichen Vorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu 
unterhalten.  
 
(5) Wechselt der Träger der Straßenbaulast, so bleibt eine nach Absatz 1 erteilte Erlaubnis be-
stehen.  
 
(6) Der Erlaubnisnehmer hat bei Sperrung, Änderung, Umstufung oder Einziehung der Straße 
keinen Ersatzanspruch gegen den  
Träger der Straßenbaulast.  
 
Art. 18a Unerlaubte Sondernutzung  
 
(1) Werden Autowracks oder andere Fahrzeuge verbotswidrig abgestellt oder wird sonst eine 
Straße ohne die erforderliche Erlaubnis nach Art. 18 benutzt oder kommt der Erlaubnisnehmer 
seinen Pflichten nicht nach, so kann die Straßenbaubehörde die  
erforderlichen Anordnungen erlassen. Sind solche Anordnungen nicht oder nur unter unverhält-
nismäßigem Aufwand möglich oder  
nicht erfolgversprechend, so kann sie den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflichtigen 
beseitigen oder beseitigen lassen.  
 
(2) Die Straßenbaubehörde kann von der Straße entfernte Gegenstände bis zur Erstattung ihrer 
Aufwendungen zurückbehalten.  
 
(3) Ist der Eigentümer oder Halter der von der Straße entfernten Gegenstände innerhalb ange-
messener Frist nicht zu ermitteln  
oder kommt er seinen Zahlungspflichten innerhalb von zwei Monaten nach Zahlungsaufforde-
rung nicht nach oder holt er die Gegenstände innerhalb einer ihm schriftlich gestellten ange-
messenen Frist nicht ab, so sind die Gegenstände auf Antrag der Straßenbaubehörde von der 
Kreisverwaltungsbehörde zu verwerten. In der Aufforderung zur Zahlung oder Abholung ist auf 
die Möglichkeit der Verwertung hinzuweisen. 
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Im Übrigen sind die Vorschriften des Polizeirechts über die Verwertung sichergestellter Gegen-
stände entsprechend anzuwenden.  
 
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für die Bundesfernstraßen mit der Maßgabe, daß die Be-
fugnis zur Zurückbehaltung nach Absatz 2 der für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis 
zuständigen Behörde zusteht.  
 
(5) Zu Maßnahmen nach den Absätzen 1, 2 und 4 ist auch die Kreisverwaltungsbehörde befugt.  
 
(6) Die Befugnisse nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
 
Auszug aus den Verwaltungsvorschriften zu § 29 Abs. 2 Straßenverkehrsordnung  
 
II. Allgemeine Grundsätze  
Die Erlaubnisbehörde ordnet alle erforderlichen Maßnahmen an und knüpft die Erlaubnis insbe-
sondere an folgende Auflagen und  
Bedingungen:  
1. Veranstaltungen sollen grundsätzlich auf abgesperrtem Gelände durchgeführt werden. Ist ei-
ne vollständige Sperrung wegen der  
besonderen Art und Veranstaltung nicht erforderlich und nicht verhältnismäßig, dürfen nur Stra-
ßen benutzt werden, auf denen die  
Sicherheit oder Ordnung des allgemeinen Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. Zu Rennveranstal-
tungen vgl. Randnummern 4 und 8.  
 
2. Die Erlaubnispflicht erstreckt sich auch auf Straßen mit tatsächlich öffentlichem Verkehr; für 
deren Benutzung ist zusätzlich die  
Zustimmung des Verfügungsberechtigten erforderlich. 
 
3. Auf das Erholungs- und Ruhebedürfnis der Bevölkerung ist besonders Rücksicht zu nehmen.  
Veranstaltungen, die geeignet sind, die Nachtruhe der Bevölkerung zu stören, dürfen für die 
Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr nicht erlaubt werden.  
 
4. Eine Erlaubnis darf nur Veranstaltern erteilt werden, die die Gewähr dafür bieten, dass die 
Veranstaltung entsprechend den Bedingungen und Auflagen der Erlaubnisbehörde abgewickelt 
wird. Diese Gewähr bietet ein Veranstalter in der Regel nicht, wenn  
er eine erlaubnispflichtige Veranstaltung ohne Erlaubnis durchgeführt oder die Nichtbeachtung 
von Bedingungen und Auflagen einer erlaubten Veranstaltung zu vertreten hat.  
 
5. Die Erlaubnisbehörde hat sich vom Veranstalter schriftlich seine Kenntnis darüber bestätigen 
zu lassen, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes bzw. der entsprechenden Bestimmungen in den Straßengesetzen der Länder dar-
stellt. In der Erklärung ist insbesondere die Kenntnis über die straßenrechtlichen Erstattungsan-
sprüche zu bestätigen, wonach der Erlaubnisnehmer alle Kosten zu ersetzen hat, die dem Trä-
ger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen. Das zuständige Bundesministeri-
um gibt ein Muster einer solchen Erklärung nach Anhörung der obersten Landesbehörden im 
Verkehrsblatt bekannt. Diese ist bei allen Veranstaltungen mit der Antragstellung zu verlangen. 
Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unbe-
rührt. Hierauf ist im Erlaubnisbescheid hinzuweisen.  
 
6. In den Erlaubnisbescheid ist zudem aufzunehmen, dass der Straßenbaulastträger und die Er-
laubnisbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die 
Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den Straßenbaulastträger im 
Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 
trifft.  
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7. Die Erlaubnisbehörde hat den Abschluss von Versicherungen zur Abdeckung gesetzlicher 
Haftpflichtansprüche (vgl. Randnummer 18) mit folgenden Mindestversicherungssummen zu 
verlangen:  
— Bei Veranstaltungen mit Kraftwagen und bei gemischten Veranstaltungen 500.000 € für Per-
sonenschäden (für die einzelne  
Person mindestens 150.000 €), 100.000 € für Sachschäden, 20.000 € für Vermögensschäden;  
— bei Veranstaltungen mit Motorrädern und Karts  
250.000 € für Personenschäden (für die einzelne Person mindestens 150.000 €)‚ 50.000 € für 
Sachschäden, 5.000 € für Vermögensschäden;  
— bei Radsportveranstaltungen, anderen Veranstaltungen mit Fahrrädern (Randnummer 9) und 
sonstigen Veranstaltungen (Randnummer 10), 250.000 € für Personenschäden (für die einzelne 
Person mindestens 100.000 €)‚ 50.000 € für Sachschäden, 5.000 €  
für Vermögensschäden. 
 
8. Unabhängig von Nummer 7 muss bei motorsportlichen Veranstaltungen, die auf nicht abge-
sperrten Straßen stattfinden, für jedes Fahrzeug der Abschluss eines für die Teilnahme an der 
Veranstaltung geltenden Haftpflichtversicherungsvertrages mit folgenden  
Mindestversicherungssummen verlangt werden:  
— bei Veranstaltungen mit Kraftwagen 1.000.000 € pauschal:  
— bei Veranstaltungen mit Motorrädern und Karts 500.000 € pauschal. 
  
9. Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Rennen und Sonderprüfungen mit Renncharakter Veran-
stalter, Fahrer und Halter für die Schäden, die durch die Veranstaltung an Personen und Sa-
chen verursacht worden sind, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen über Verschul-
dens- und Gefährdungshaftung herangezogen werden. Haftungsausschlussvereinbarungen 
sind zu untersagen, soweit sie nicht Haftpflichtansprüche der Fahrer, Beifahrer, Fahrzeughalter, 
Fahrzeugeigentümer sowie der Helfer dieser Personen betreffen. Dem Veranstalter ist ein aus-
reichender Versicherungsschutz zur Deckung von Ansprüchen aus vorbezeichneten  
Schäden aufzuerlegen. Mindestversicherungssummen sind:  
— für jede Rennveranstaltung mit Kraftwagen  
500.000 € für Personenschäden pro Ereignis,  
150.000 € für die einzelne Person,  
100.000 € für Sachschäden,  
20.000 € für Vermögensschäden;  
— für jede Rennveranstaltung mit Motorrädern und Karts  
250.000 € für Personenschäden pro Ereignis,  
150.000 € für die einzelne Person,  
50.000 € für Sachschäden,  
10.000 € für Vermögensschäden.  
Außerdem ist dem Veranstalter der Abschluss einer Unfallversicherung für den einzelnen Zu-
schauer in Höhe folgender Versicherungssummen aufzuerlegen:  
-15.000 €für den Todesfall,  
-30.000 € für den Invaliditätsfall (Kapitalzahlung je Person).  
Hierbei muss sichergestellt sein, dass die Beträge der Unfallversicherung im Schadensfall ohne 
Berücksichtigung der Haftungsfrage  
an die Geschädigten gezahlt werden. In den Unfallversicherungsbedingungen ist den Zuschau-
ern ein unmittelbarer Anspruch auf  
die Versicherungssumme gegen die Versicherungsgesellschaften einzuräumen.  
Dem Veranstalter ist ferner aufzuerlegen, dass er Sorge zu tragen hat, dass an der Veranstal-
tung nur Personen als Fahrer, Beifahrer oder deren Helfer teilnehmen, für die einschließlich et-
waiger freiwilliger Zuwendungen der Automobilklubs folgender Unfallversicherungsschutz be-
steht:  
-7.500 € für den Todesfall,  
-15.000 € für den Invaliditätsfall (Kapitalzahlung je Person).  
Die Nummern 7 und 8 bleiben unberührt.  
10. Bei Bedarf ist im Streckenverlauf insbesondere an Gefahrensteilen, der Einsatz zuverlässi-
ger, kenntlich gemachter Ordner (z. B.  
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durch Armbinden oder Warnwesten) aufzuerlegen. Diese sind darauf hinzuweisen, dass ihnen 
keine polizeilichen Befugnisse zustehen und dass sie den Weisungen der Polizei unterliegen.  
 
11. Soweit es die Art der Veranstaltung zulässt, ist zudem zu verlangen, Anfang und Ende der 
Teilnehmerfelder durch besonders kenntlich gemachte Fahrzeuge (Spitzen- und Schlussfahr-
zeug) oder Personen anzuzeigen.  
 
12. Dem Veranstalter kann aufgegeben werden, in der Tagespresse und in sonst geeigneter 
Weise rechtzeitig auf die Veranstaltung hinzuweisen.  
 
13. Im Erlaubnisbescheid ist darauf hinzuweisen, dass die Teilnehmer an einer Veranstaltung 
kein Vorrecht im Straßenverkehr genießen und, ausgenommen auf gesperrten Straßen, die 
Straßenverkehrsvorschriften zu beachten haben.  
 


